
	

	

Bielewald eV 
Merkblatt zur Förderung privater Waldeigentümer 

Vorbemerkung 

Ziel des Bielewald eV ist die Förderung der biologischen Vielfalt im Bielefelder Wald. Um 
dies zu erreichen sollen neben eigenen Initiativen des Bielewald eV außerdem Bielefel-
der Waldeigentümer bei Maßnahmen unterstützt werden, die dem Vereinszweck dienen. 
Dies gilt insbesondere für Wiederaufforstungen nach erheblichen Waldschäden durch 
Trockenheit, Käfer- und Pilzbefall. Bielewald legt besonderen Wert auf einen gewissen-
haften und sparsamen Umgang mit Spendengeldern. Um dies zu erreichen, werden die 
Voraussetzungen des Bundes und des Landes NRW für Förderanträge entsprechend 
angewendet (siehe www.wald-und-holz.nrw.de/foerderung). 

1. Antrag auf Förderung 

Das Förderverfahren beginnt mit dem „Antrag auf Förderung“ der von dem Grundstücks-
eigentümer forstwirtschaftlicher Flächen im Original oder per E-Mail beim Bielewald eV 
eingereicht werden muss.  

2. Bearbeitung 

Der Bielewald eV wird durch ehrenamtliche Mitarbeiter geführt. Eine zügige Bearbeitung 
von Förderanträgen kann daher nicht immer gewährleistet werden. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf eine Förderung. Bielewald eV prüft nach bestem Wissen und Ge-
wissen, ob geplante Maßnahmen förderfähig sind. Bei mehreren Förderanträgen und 
nicht ausreichenden finanziellen Mittel zur Förderung aller, werden die Maßnahmen be-
vorzugt, welche dem Vereinszweck am ehesten dienen.  

3. Fachliche Stellungnahme 

Der Vorstand von Bielewald prüft zunächst selbst die forstfachliche Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit des Vorhabens. Nur auf Anforderung hat der Antragsteller eine Be-
scheinigung der forstfachlichen Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit des Vorhabens 
durch den jeweiligen Revierförster oder die jeweilige Revierförsterin vorzulegen.  
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4. Keine Förderung nach Beginn der Maßnahme 

Es werden nur Vorhaben gefördert, die noch nicht begonnen worden sind. Ein Beginn mit 
der Maßnahme schon vor Erhalt des Zuwendungsbescheides deutet daraufhin, dass die 
Maßnahme auch ohne die Förderung durch Bielewald durchgeführt worden wäre.  

5. Fördergrenze 

Um den sparsamen Umgang mit Spendengeldern sicherzustellen, soll der Waldeigentü-
mer bei jeder Maßnahme Eigenmittel einsetzen. Bielewald beteiligt sich an den Kosten 
für die Pflanzen in der Regel (nicht aber für die Pflanzarbeiten) in Höhe von bis zu 50%. 
Die geförderten Pflanzen dürfen nicht gefällt werden, es sei denn ökologische oder 
Gründe der Verkehrssicherung erfordern dies. 

6. Bewilligungsbescheid 

Sofern die Zuwendungsvoraussetzungen vorliegen, erhält der Antragsteller per E-Mail 
eine Bestätigung mit folgenden Angaben: 

- Maximale Förderhöhe 
- Bewilligungszeitraum 

7. Auszahlungsantrag/Verwendungsnachweis 

Es gilt das Erstattungsprinzip, d.h. Gelder werden vom Bielewald eV erst zur Verfügung 
gestellt, nachdem der Antragsteller seine Ausgaben durch Kontoauszüge oder Geldein-
gangsbestätigungen des Rechnungsstellers nachgewiesen hat. 

Die als Umsatzsteuer abziehbare Vorsteuer gehört nicht zu den förderfähigen Ausgaben. 

Soweit Umstände bekannt werden, die darauf schließen  lassen, dass die Förderung 
aufgrund  vorsätzlich unrichtiger Angaben gewährt wurde, hat der Antragsteller die erhal-
tenen Mittel zu erstatten. 

Fazit 

Der Bielewald eV möchte forstliche Vorhaben im Bielefelder Wald fördern, an denen die 
Allgemeinheit ein erhebliches Interesse hat und die ohne die Förderung nicht oder nicht 
in dem notwendigen Umfang umgesetzt würden. Hierfür werden Spendengelder einge-
setzt, deren ordnungsgemäße Verwendung durch den Vorstand des Vereins sicherge-
stellt werden muss. Aus diesem Grund werden in Zweifelsfällen die Regelungen und 
Formalien für die Bewilligung öffentlicher Mittel ergänzend zu den vorgenannten Rege-
lungen herangezogen. 


